
I. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz  
 
Das Bundesgesetz betreffend besondere Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von COVID-19 
(Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz – COVID-19-GesG), BGBl. I Nr. 16/2020 idF des BGBl. I. Nr. 24/2020 lautet:  
„§ 1. (1) Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 können Versammlungen von Gesellschaftern und 
Organmitgliedern einer Kapitalgesellschaft, einer Personengesellschaft, einer Genossenschaft, einer Privatstiftung, 
eines Vereins, eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, eines kleinen Versicherungsvereins oder einer 
Sparkasse nach Maßgabe der Verordnung gemäß Abs. 2 auch ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer 
durchgeführt und Beschlüsse auch auf andere Weise gefasst werden.  
(2) Die Bundesministerin für Justiz wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Regelungen betreffend die 
Durchführung der in Abs. 1 genannten Versammlungen und Beschlussfassungen zu treffen, die im Rahmen der 
jeweils eingesetzten Kommunikationswege eine möglichst hohe Qualität der Rechtssicherheit bei der Willensbildung 
gewährleisten.“  
§ 2. (1) Abweichend von § 104 Abs. 1 AktG muss die ordentliche Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft 
innerhalb der ersten zwölf Monate des Geschäftsjahrs der betreffenden Gesellschaft stattfinden.  
(2) Abweichend von § 27a GenG muss die Generalversammlung einer Genossenschaft zur Beschlussfassung über die 
dort genannten Gegenstände innerhalb der ersten zwölf Monate des Geschäftsjahrs der betreffenden 
Genossenschaft stattfinden.  
(3) Abweichend von § 35 Abs. 1 Z 1 GmbHG muss in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung die 
Beschlussfassung über die dort genannten Gegenstände innerhalb der ersten zwölf Monate des Geschäftsjahrs der 
betreffenden Gesellschaft stattfinden.  
(4) Soweit in Gesellschaftsverträgen (Satzungen, Statuten, Stiftungsurkunden) der in § 1 Abs. 1 genannten 
Rechtsformen Fristen oder Termine für bestimmte Versammlungen festgelegt sind, können diese auch zu einem 
späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 stattfinden.  
(5) Wenn aufgrund von COVID-19 die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen bis zum 30. April 2020 nicht möglich 
ist, stellt dies keine Verletzung von § 94 Abs. 3 AktG, § 30i Abs. 3 GmbHG oder § 24d Abs. 3 GenG dar.  
§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin für Justiz betraut.  
§ 3a. (1) Wenn es den gesetzlichen Vertretern einer Kapitalgesellschaft, dem Vorstand einer Genossenschaft oder 
dem Leitungsorgan eines Vereins infolge der COVID-19-Pandemie nicht möglich ist, die in § 222 Abs. 1 UGB, § 22 
Abs. 2 GenG, § 21 Abs. 1 VerG oder § 22 Abs. 1 oder Abs. 2 VerG genannten Unterlagen in den ersten fünf Monaten 
des Geschäftsjahrs aufzustellen und den Mitgliedern des Aufsichtsrats vorzulegen, so kann diese Frist um höchstens 
vier Monate überschritten werden. Dasselbe gilt für andere Unterlagen der Rechnungslegung, die innerhalb der für 
die Vorlage des Jahresabschlusses geltenden Fristen vorzulegen sind.  
(2) Abweichend von § 277 Abs. 1 UGB sind die dort genannten sowie sämtliche gleichzeitig offenzulegenden 
Unterlagen spätestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag einzureichen. Abweichend von § 277 Abs. 2 UGB hat 
die Veröffentlichung spätestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag zu erfolgen.  
§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 
2020 außer Kraft.  
(2) § 1 und § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit 22. März 2020 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.  
(3) § 3a tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 in Kraft und ist auf 
Unterlagen der Rechnungslegung anzuwenden, bei denen die Frist für die Aufstellung nach § 222 Abs. 1 UGB am 16. 
März 2020 noch nicht abgelaufen ist. Die Bestimmung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft und ist 
auf Unterlagen der Rechnungslegung für Bilanzstichtage letztmalig anzuwenden, die vor dem 1. August 2020 liegen.  
  
 

 

II. Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung 
  
Verordnung der Bundesministerin für Justiz zur näheren Regelung der Durchführung von gesellschaftsrechtlichen 
Versammlungen ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andere Weise  
StF: BGBl. II Nr. 140/2020  
Präambel/Promulgationsklausel  
Gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend besondere Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von 
COVID-19 (Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz – COVID-19-GesG), BGBl. I Nr. 16/2020 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 24/2020, wird verordnet:  
Allgemeine Bestimmungen  
§ 1.  
(1) Eine Versammlung, bei der alle oder einzelne Teilnehmer nicht physisch anwesend sind, wird in dieser 
Verordnung als „virtuelle Versammlung“ bezeichnet.  



(2) Unter dem Begriff „Gesellschaft“ sind in dieser Verordnung alle in § 1 Abs. 1 COVID-19-GesG aufgezählten 
Rechtsformen zu verstehen.  
(3) Soweit in dieser Verordnung nichts Anderes bestimmt wird, sind für die Einberufung und die Durchführung einer 
virtuellen Versammlung dieselben gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Regelungen einzuhalten wie für eine 
sonstige Versammlung dieser Art.  
(4) Durch diese Verordnung werden gesetzliche oder gesellschaftsvertragliche Regelungen, nach denen die 
Durchführung einer Versammlung ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer oder eine sonstige Art der 
Beschlussfassung bereits zulässig ist, nicht berührt.  
Zulässigkeit virtueller Versammlungen  
§ 2.  
(1) Die Durchführung einer virtuellen Versammlung ist zulässig, wenn eine Teilnahmemöglichkeit an der 
Versammlung von jedem Ort aus mittels einer akustischen und optischen Zweiweg- Verbindung in Echtzeit besteht. 
Dabei muss es jedem Teilnehmer möglich sein, sich zu Wort zu melden und an Abstimmungen teilzunehmen.  
(2) Falls einzelne, höchstens jedoch die Hälfte der Teilnehmer nicht über die technischen Mittel für eine akustische 
und optische Verbindung mit der virtuellen Versammlung verfügen oder diese Mittel nicht verwenden können oder 
wollen, so ist es auch ausreichend, wenn die betreffenden Teilnehmer nur akustisch mit der Versammlung 
verbunden sind.  
(3) Die Entscheidung, ob eine virtuelle Versammlung durchgeführt werden soll und welche Verbindungstechnologie 
dabei zum Einsatz kommt, ist von jenem Organ oder Organmitglied zu treffen, das die betreffende Versammlung 
einberuft. Dabei sind sowohl die Interessen der Gesellschaft als auch die Interessen der Teilnehmer angemessen zu 
berücksichtigen.  
(4) In der Einberufung der virtuellen Versammlung ist anzugeben, welche organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Versammlung bestehen.  
(5) Wenn bei einer virtuellen Versammlung Anlass zu Zweifeln an der Identität eines Teilnehmers besteht, so hat die 
Gesellschaft seine Identität auf geeignete Weise zu überprüfen.  
(6) Die Gesellschaft ist für den Einsatz von technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich, als 
diese ihrer Sphäre zuzurechnen sind.   
Sonderbestimmung für die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft  
§ 3.  
(1) Für die virtuelle Durchführung […]  
Sonderbestimmung für die Generalversammlung einer Genossenschaft oder eines Vereins  
§ 4.  
(1) Für die virtuelle Durchführung der Generalversammlung einer Genossenschaft oder eines Vereins ist es auch 
ausreichend, wenn eine Teilnahmemöglichkeit an der Versammlung von jedem Ort aus mittels einer akustischen 
und optischen Verbindung in Echtzeit besteht, wobei das einzelne Mitglied dem Verlauf der Versammlung nur folgen 
kann, aber auf andere Weise in die Lage versetzt wird, während der Versammlung Wortmeldungen abzugeben und 
an Abstimmungen teilzunehmen. Für die Abgabe von Wortmeldungen (Fragen und Beschlussanträge) können 
während der Versammlung angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden. § 2 Abs. 2 gilt sinngemäß.  
(2) Falls auch eine virtuelle Durchführung der Generalversammlung nicht möglich oder zweckmäßig ist, kann der 
Vorstand – falls ein Aufsichtsrat vorhanden ist, mit dessen Zustimmung – für Angelegenheiten, die einer 
Beschlussfassung durch die Generalversammlung bedürfen, die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung der 
Mitglieder anordnen, auch wenn dies in der Satzung nicht vorgesehen ist.  
(3) Für die Ankündigung der schriftlichen Abstimmung gelten die Vorschriften über die Einladung zur General-
versammlung sinngemäß. Zusätzlich sind konkrete Beschlussanträge bekannt zu machen und es ist den Mitgliedern 
Gelegenheit zu geben, dazu bis zu 72 Stunden vor der Abstimmung schriftlich Stellung zu nehmen und schriftlich 
Fragen zu stellen. Die Fragen sind unverzüglich zu beantworten und zusammen mit den Antworten in gleicher Weise 
bekannt zu machen wie die schriftliche Abstimmung. Stellungnahmen der Mitglieder sind ebenso unverzüglich 
bekannt zu machen, wobei es dem Vorstand der Genossenschaft oder des Vereins freisteht, eine solche 
Stellungnahme seinerseits zu kommentieren.  
(4) Für die eigentliche Abstimmung ist den Mitgliedern zusammen mit der Ankündigung ein Stimmzettel zur 
Verfügung zu stellen, den sie ausgefüllt mit ihrem Namen und dem Abstimmungswunsch spätestens am Tag der 
Abstimmung zur Post geben oder im Briefkasten der Genossenschaft oder des Vereins abgeben können, um wirksam 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.  
(5) Die Genossenschaft oder der Verein kann auch vorsehen, dass die schriftlichen Stellungnahmen und Fragen (Abs. 
3) sowie die schriftliche Stimmabgabe (Abs. 4) auch in elektronischer Form erfolgen können, sofern dabei die 
Identität der Mitglieder zweifelsfrei festgestellt werden kann.  
(6) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Delegiertenversammlungen sowie für andere Versammlungen 
einer Genossenschaft oder eines Vereins, an denen mehr als 30 Personen teilnahmeberechtigt sind.  
(7) Die Abs. 1 bis 6 gelten für kleine Versicherungsvereine mit der Maßgabe, dass soweit von der General-
versammlung die Rede ist, an ihre Stelle die Versammlung des obersten Organs tritt.   



Inkrafttreten  
§ 5.  
(1) Diese Verordnung tritt mit 22. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.  
(2) Hat eine Aktiengesellschaft die Einberufung ihrer Hauptversammlung bereits vor der Kundmachung dieser 
Verordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, so reicht es abweichend von § 3 Abs. 3 auch aus, wenn die in § 2 
Abs. 4 genannten Informationen ab dem 14. Tag vor der Hauptversammlung gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 AktG 
bereitgestellt werden. Falls diese Informationen nicht auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht 
werden, sind sie den Aktionären auch ohne entsprechendes Verlangen unverzüglich zu übersenden.   
 

 

III. Vereinsgesetz  
 
Rechnungslegung  
§ 21.  
(1) Das Leitungsorgan hat dafür zu sorgen, dass die Finanzlage des Vereins rechtzeitig und hinreichend erkennbar 
ist. Es hat ein den Anforderungen des Vereins entsprechendes Rechnungswesen einzurichten, insbesondere für die 
laufende Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben zu sorgen. Zum Ende des Rechnungsjahrs hat das 
Leitungsorgan innerhalb von fünf Monaten eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht zu 
erstellen. Das Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, es darf zwölf Monate nicht 
überschreiten.  
(2) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu prüfen. Das Leitungsorgan hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  
(3) Der Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 
Mittel zu bestätigen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den Bestand des Vereins aufzuzeigen. 
Auf ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben, vor allem auf Insichgeschäfte (§ 6 Abs. 4), ist besonders einzugehen.  
(4) Die Rechnungsprüfer haben dem Leitungsorgan und einem allenfalls bestehenden Aufsichtsorgan zu berichten. 
Die zuständigen Vereinsorgane haben die von den Rechnungsprüfern aufgezeigten Gebarungsmängel zu beseitigen 
und Maßnahmen gegen aufgezeigte Gefahren zu treffen. Das Leitungsorgan hat die Mitglieder über die geprüfte 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu informieren. Geschieht dies in der Mitgliederversammlung, sind die 
Rechnungsprüfer einzubinden.  
(5) Stellen die Rechnungsprüfer fest, dass das Leitungsorgan beharrlich und auf schwerwiegende Weise gegen die 
ihm obliegenden Rechnungslegungspflichten verstößt, ohne dass zu erwarten ist, dass im Verein in absehbarer Zeit 
für wirksame Abhilfe gesorgt wird, so haben sie vom Leitungsorgan die Einberufung einer Mitgliederversammlung 
zu verlangen. Sie können auch selbst eine Mitgliederversammlung einberufen.  
 
 

IV. Aufriss der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Vereine in Zeiten der Corona- 
      Krise in Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung und Beschlussfassungen  

 
A. Nach dem (bis 31.12.2020) geltenden gesellschaftsrechtlichen Covid-19-Gesetz gilt für Vereine (wie z.B. dem 
Landesverband Tirol und Vorarlberg) zusammengefasst Folgendes:  
1. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 können Versammlungen eines Vereins auch ohne physische 
Anwesenheit der Teilnehmer durchgeführt und Beschlüsse auch auf andere Weise gefasst werden (§ 1 Abs 1).  
2. Soweit in Gesellschaftsverträgen (z.B. Statuten) Fristen oder Termine für bestimmte Versammlungen festgelegt 
sind, können diese auch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 stattfinden (§ 2 Abs 4).  
3. Wenn es dem Leitungsorgan eines Vereins infolge der COVID-19-Pandemie nicht möglich ist, die in § 21 Abs. 1 
VerG oder § 22 Abs. 1 oder Abs. 2 VerG genannten Unterlagen in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahrs 
aufzustellen und den Mitgliedern des Aufsichtsrats vorzulegen, so kann diese Frist um höchstens vier Monate 
überschritten werden. Dasselbe gilt für andere Unterlagen der Rechnungslegung, die innerhalb der für die Vorlage 
des Jahresabschlusses geltenden Fristen vorzulegen sind (§ 3a Abs 1). B. Die Bundesministerin für Justiz hat von ihrer 
Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht und die Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung erlassen. Für 
den Landesverband finden als Verein die Sonderbestimmungen des § 4 der VO Anwendung. Demnach gilt 
zusammengefasst Folgendes:  
 
1. virtuelle Durchführung der Mitgliederversammlung (§ 4 Abs 1):   

 Teilnahmemöglichkeit an der Versammlung von jedem Ort aus mittels einer akustischen und optischen 
Verbindung in Echtzeit ausreichend   



 Das einzelne Mitglied ist in die Lage zu versetzen, während der Versammlung Wortmeldungen abzugeben und an 
Abstimmungen teilzunehmen.   

 Für die Abgabe von Wortmeldungen (Fragen und Beschlussanträge) können während der Versammlung 
angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden.  

 Falls einzelne, höchstens jedoch die Hälfte der Teilnehmer nicht über die technischen Mittel für eine akustische 
und optische Verbindung mit der virtuellen Versammlung verfügen oder diese Mittel nicht verwenden können oder 
wollen, so ist es auch ausreichend, wenn die betreffenden Teilnehmer nur akustisch mit der Versammlung 
verbunden sind.  
 
2. Durchführung einer schriftlichen Abstimmung der Mitglieder (§ 4 Abs 2): Falls auch eine virtuelle Durchführung 
der Mitgliederversammlung nicht möglich oder zweckmäßig ist, kann der Vorstand für Angelegenheiten, die einer 
Beschlussfassung durch die Mitglieder-versammlung bedürfen, die Durchführung einer schriftlichen Abstimmung 
der Mitglieder anordnen, auch wenn dies in der Satzung nicht vorgesehen ist. (§ 4 Abs 2)   
 

3. Vorgaben für schriftliche Abstimmung (§ 4 Abs 3):   

 Für die Ankündigung der schriftlichen Abstimmung gelten die Vorschriften über die Einladung zur 
Mitgliederversammlung sinngemäß (vgl. Punkt 12 der Statuten des LV).   

 Es sind konkrete Beschlussanträge bekannt zu machen.   

 Den Mitgliedern ist Gelegenheit zu geben, dazu bis zu 72 Stunden vor der Abstimmung schriftlich Stellung zu 
nehmen und schriftlich Fragen zu stellen.   

 Die Fragen sind unverzüglich zu beantworten und zusammen mit den Antworten in gleicher Weise bekannt zu 
machen wie die schriftliche Abstimmung.   

 Stellungnahmen der Mitglieder sind ebenso unverzüglich bekannt zu machen, wobei es dem Vorstand des Vereins 
freisteht, eine solche Stellungnahme seinerseits zu kommentieren.  
 
4. Abstimmung per Post (§ 4 Abs 4): Für die eigentliche Abstimmung ist den Mitgliedern zusammen mit der 
Ankündigung ein Stimmzettel zur Verfügung zu stellen, den sie ausgefüllt mit ihrem Namen und dem 
Abstimmungswunsch spätestens am Tag der Abstimmung zur Post geben oder im Briefkasten des Vereins abgeben 
können, um wirksam von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.  
 
5. Abstimmung in elektronischer Form (§ 4 Abs 5): Der Verein kann auch vorsehen, dass die schriftlichen 
Stellungnahmen und Fragen (Abs. 3) sowie die schriftliche Stimmabgabe (Abs. 4) auch in elektronischer Form 
erfolgen können, sofern dabei die Identität der Mitglieder zweifelsfrei festgestellt werden kann.  
 
6. Geltungsbereich (§ 4 Abs 6): Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Delegiertenversammlungen sowie für 
andere Versammlungen eines Vereins, an denen mehr als 30 Personen teilnahmeberechtigt sind.   
 


